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                      Rundschreiben Laufende Nummer                  RS 2010/159 Thema:                           Erweiterte ambulante Physiotherapie (EAP); 1. Leistungsrechtliche Einordnung der EAP, 2. Erstattungsansprüche der Unfallversicherungsträger gegenüber Krankenkassen Anlass:                          Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 17. Februar 2010 - B 1 KR 23/09 R - Für Fachbereich/e:               Leistungsrecht / Beziehungsrecht / Rehabilitation Erscheinungsdatum:               29. März 2010 Anlage/n:                        1. Terminvorschau Nr. 6/10 des BSG vom 9. Februar 2010 - Auszug, 2. Terminbericht Nr. 6/10 des BSG vom 18. Februar 2010 - Auszug, 3. Schreiben an die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und an den Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Abteilung/Stabsbereich:          Gesundheit Ansprechpartner/in:              Ralf Kollwitz (Leistungs- und Beziehungsrecht) Anja Niedling (Rehabilitation) Telefon:                         030/206288-3171 030/206288-3130 E-Mail:                          Ralf.Kollwitz@gkv-spitzenverband.de Anja.Niedling@gkv-spitzenverband.de Sehr geehrte Damen und Herren, die Spitzenverbände der Krankenkassen und die Spitzenverbände der Unfallversi- cherung hatten sich in ihrer Besprechung am 27. Oktober 2006 u. a. mit Fragen des Umfangs des Erstattungsanspruchs nach § 105 SGB X im Zusammenhang mit der EAP befasst (vgl. TOP 2 der Niederschrift, Abschnitt 3 des Besprechungsergebnis- Dresdner Bank • BLZ 120 800 00 • Konto 4102 030 405 SEB Bank • BLZ 100 101 11 • Konto 1702 863 200 Der GKV-Spitzenverband ist der Spitzenverband Bund der Krankenkassen gemäß §217a SGB V Institutionskennzeichen (IK) 109911114
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                      ses). Dabei wurde festgestellt, dass die EAP in der gesetzlichen Unfallversicherung als eigenständige Leistung etabliert ist, vereinzelt aber auch von Krankenkassen im Rahmen entsprechender Verträge mit Leistungserbringern gewährt wird. Vor diesem Hintergrund wurde vereinbart, dass in Fällen, in denen die Krankenkasse die EAP im Rahmen entsprechender Verträge mit Leistungserbringern gewährt, der Erstattungs- anspruch des Unfallversicherungsträgers nach Maßgabe der für die jeweilige Kran- kenkasse geltenden vertraglichen Bedingungen erfüllt wird. Wird die EAP hingegen nicht als eigenständige Leistung von der Krankenkasse erbracht, ist für den Umfang des zu erfüllenden Erstattungsanspruchs - ggf. über den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung - abzuklären, welche Einzelleistungen über welche Dauer in welchem Umfang von der Krankenkasse übernommen worden wären. Hierzu hat der Unfallversicherungsträger dem Erstattungsantrag die entsprechenden EAP-Unter- lagen beizufügen (ärztliche Verordnung zur Durchführung einer EAP mit Angabe der Indikationen und der Behandlungsinhalte; ggf. ärztliche Begründung, wenn die EAP über 4 Wochen hinaus erforderlich ist; Abrechnungsvordruck mit Angabe der er- brachten Leistungen). Am 17. Februar 2010 hatte sich das Bundessozialgericht (BSG) in dem Verfahren B 1 KR 23/09 R mit Erstattungsstreitigkeiten zwischen der gesetzlichen Unfall- und Krankenversicherung im Zusammenhang mit der EAP auseinanderzusetzen. Die konkreten Einzelheiten zum Sachverhalt können insoweit der Terminvorschau Nr. 6/10 des BSG vom 9. Februar 2010 entnommen werden (vgl. Anlage 1). Das BSG hat entschieden, dass die geltend gemachten Kosten nur aus der Rentenversicherung erstattet werden können, wobei hierfür unter Hinweis auf das BSG-Urteil vom 26. Juni 2007 – B 1 KR 34/06 R - als einzige Anspruchsgrundlage § 104 Abs. 1 Satz 1 SGB X in Betracht komme. Für einen Erstattungsanspruch nach § 104 SGB X gegen die beklagte Krankenkasse fehle es aber daran, dass sie nicht vergleichbaren kon- gruenten Leistungspflichten nach dem SGB V unterlegen habe wie die klagende Be- rufsgenossenschaft. So sei die EAP keine ärztliche Behandlung und keine Versor- gung mit Heilmitteln im Sinne des SGB V, sondern der ambulanten medizinischen Rehabilitation zuzuordnen, so dass - wegen der Subsidiaritätsregelung des § 40 Abs. 4 SGB V – vielmehr der beigeladene Rentenversicherungsträger zuständig ge- wesen sei. Zur Begründung für die leistungsrechtliche Einordnung der EAP zur am- bulanten medizinischen Rehabilitation verweisen wir insoweit auf den beiliegenden Terminbericht Nr. 6/10 des BSG vom 18. Februar 2010 (vgl. Anlage 2). Die Verbände der Krankenkassen auf Bundesebene und der GKV-Spitzenverband haben anlässlich ihrer Besprechung zum Leistungsrecht am 22./23. März 2010 über Seite 2 / 3 des Rundschreibens RS 2010/159 vom 29. März 2010
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                      die aus dem BSG-Urteil zu ziehenden Konsequenzen auf Grundlage des bislang vor- liegenden Terminberichts Nr. 6/10 des BSG eine erste Erörterung durchgeführt und sind zu dem Ergebnis gelangt, über die konkreten Auswirkungen der höchstrichter- lichen Entscheidung - insbesondere auch mit Blick auf den Rehabilitationsbereich - nach Auswertung der Urteilsbegründung im Volltext erneut zu beraten. Darüber hinaus bestand Einvernehmen, dass die Krankenkassen ab sofort bis auf Weiteres keine Erstattungsansprüche der Unfallversicherungsträger im Zusammenhang mit der EAP erfüllen sollten und zwar auch dann nicht, wenn der Unfallversicherungsträ- ger den Nachweis über die Unzuständigkeit des Rentenversicherungsträgers er- bringt, da auch für die Höhe des durch die Krankenkasse zu erstattenden Betrages die leistungsrechtliche Einordnung der EAP maßgebend ist. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir, zunächst die Prüfung der leistungsrechtlichen Einordnung der EAP auf der Grundlage der Urteilsausfertigung durch die Verbände der Krankenkassen auf Bundesebene und des GKV-Spitzenverbandes abzuwarten und die Erfüllung von Erstattungsansprüchen mit einem entsprechenden Hinweis an den Unfallversiche- rungsträger zurückzustellen. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung sowie der Spitzenverband der landwirt- schaftlichen Sozialversicherung wurden mit dem beiliegenden Schreiben entspre- chend in Kenntnis gesetzt und darum gebeten, ihre Mitglieder zu informieren (vgl. Anlage 3). Nach endgültiger Klärung kommen wir auf die Angelegenheit zurück. Mit freundlichen Grüßen GKV-Spitzenverband Seite 3 / 3 des Rundschreibens RS 2010/159 vom 29. März 2010
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